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Einführung und allgemeine Hinweise

Dieses Werk bezieht sich immer auf die Muster-
Industriebau-Richtlinie (  MIndBauRL), auch 
wenn das Wort „Muster“ im alltäglichen Ge-
brauch meist nicht verwendet wird.

Teilweise weichen die jeweils eingeführten In-
dustriebau-Richtlinien der Länder von diesem 
Muster ab. Ob die Richtlinie bzw. welche (Mus-
ter-)Industriebau-Richtlinie im jeweiligen Land 
eingeführt ist, ergibt sich aus der im jeweiligen 
Bundesland eingeführten VV TB (Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen).

Hinweise über die jeweils eingeführten Richt-
linien können ggf. auch der Vorschriftenzusam-
menstellung im Brandschutzatlas entnommen 
werden.

Die in diesem Buch zusammengestellten Kom-
mentare greifen insbesondere Fragestellungen 
aus der Anwendungs- und Genehmigungspraxis 
auf, die seit der Veröffentlichung der   MIndBauRL 
von Fachleuten aus verschiedenen Bundeslän-
dern an die Verfasser herangetragen worden sind.

Dabei werden, soweit möglich, auch Überlegun-
gen (die nicht in die   MIndBauRL oder in die 
Erläuterungen aufgenommen worden sind) be-
rücksichtigt und weitergehend interpretiert, die 
bei den betreffenden Beratungen der Projekt-
gruppe Muster-Industriebau-Richtlinie der 
ARGEBAU aufgekommen sind.

Da die Kommentare zum großen Teil Antwor-
ten zu speziellen Fragen von Anwendern der 
Richtlinie enthalten, ergeben sich ggf. auch 
Doppelungen von Aussagen, die im Zusammen-
hang mit den verschiedenen Leitthemen nach-
gefragt worden sind. Der themenbezogene 
unterschiedliche Umfang dieser Kommentare 
ist das Spiegelbild der Art und Häufigkeit ein-
gegangener Fragen zu den diversen Regelungen 
der Richtlinie.

Diese „ergänzenden Kommentare“ veranschau-
lichen die Regelungen der Richtlinie und deren 
Erläuterungen. 
Sie stellen ferner Lösungsansätze vor, die in den 
nachgefragten Einzelfällen – zum Teil auch in 
Abweichung von den konkreten Richtlinienfest-
legungen – alternative Planungen ermöglichen 
konnten. Inwieweit von diesen als Anregungen 
zu verstehenden Lösungsansätzen und Interpre-
tationen der Richtlinie in anderen Einzelfällen 
Gebrauch gemacht werden kann, hängt von der 
jeweiligen Fallgestaltung ab. Diese Ausführun-
gen zu Abweichungstatbeständen stellen grund-
sätzlich keine „offizielle Ergänzung“ oder gar 
„Korrektur“ der   MIndBauRL dar, auf die der 
Bauherr bzw. Brandschutzplaner ohne Weiteres 
ein Anrecht hat.

Dieser Kommentar soll das Verständnis der 
Muster-Industriebau-Richtlinie erleichtern und 
darüber hinaus auch Anregungen zur Lösungs-
findung bei speziellen Problemstellungen geben, 
wenn sich das zu beurteilende Bauvorhaben 
nicht vollständig mit den Regelungen der Richt-
linie deckt bzw. mit diesen nicht in völlige Über-
einstimmung bringen lässt.

Sofern in diesen Kommentaren Situationen als 
„nicht zulässig“ bezeichnet werden, ist damit 
zunächst gemeint, dass diese speziellen Situatio-
nen nicht den Regelungen der Richtlinie ent-
sprechen. Inwieweit im Rahmen von „Abwei-
chungen von der Richtlinie“ in der Praxis für 
diese Situationen dennoch dem Sinn der Richt-
linie entsprechende und akzeptable Lösungen 
und Begründungen unter den speziellen Bedin-
gungen der Einzelfälle gefunden werden kön-
nen, kann mit diesem Kommentar der Regelfäl-
le allein nicht beschrieben werden. In diesem 
Zusammenhang sei bereits an dieser Stelle auf 
die Anmerkungen über die Zulässigkeit von Ab-
weichungen von den Regelungen der 
MIndBauRL verwiesen (zu 0.c).
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Hinweise zur 2. Auflage dieses Fachbuchs

Für diese zweite Auflage wurden Anregungen, 
Hinweise und Fragen berücksichtigt, die unmit-
telbar oder über den Verlag an den Autor heran-
getragen worden sind. Auch in diesem Zeitraum 
hat sich gezeigt, dass überwiegend Aspekte der 
Abschnitte 3 (Begriffe) und 5 (Allgemeine An-
forderungen) nachgefragt worden sind.

Die Kommentare wurden zum großen Teil aus 
Erörterungen zu konkreten Anfragen zu Einzel-
fällen abgeleitet und unter Berücksichtigung 
von Beratungen der Projektgruppe „Industrie-
baurichtlinie“ der ARGEBAU in eine Form ge-
bracht, die auch auf andere und ähnliche Frage-
stellungen anwendbar ist. Sie sollen und können 
die Festlegungen der MIndBauRL nicht norma-
tiv ändern bzw. erweitern; sie sollen aber Hilfe-
stellungen geben bei deren Anwendung insbe-
sondere bei der Behandlung von Abweichungen 
von den Regelanforderungen.

Dieses Fachbuch ist aus dem Brandschutzatlas 
(Kapitel 8.12.0 in der Fassung 03.2023) erwach-
sen. Es enthält im Vergleich zur Fassung im At-
las umfangreiche Ergänzungen und schreibt an 
vielen Stellen die dortige Gliederung weiter fort.

Ferner wurden Änderungen der Richtlinie und 
der ARGEBAU-Erläuterungen eingearbeitet 
und kommentiert, die sich nach 2014 ergeben 
haben. Eine fortgeschriebene Fassung dieser 
Erläuterungen für die Fassung von 2019 ist im 
Werk mit abgedruckt. Dabei handelt es sich bei-
spielsweise um

• die Berücksichtigung von „Holzbauten“ im 
Verfahren nach Abschnitt 6 (Tab. 2),

• den Entfall des Begriffs des „erdgeschossigen 
Industriebaus“ und um entsprechende Regel-
anpassungen,

• die Erweiterung von Möglichkeiten, bei klei-
nen Industriebauten Einbauten in für die Pra-
xis ausreichender Größe realisierbar zu ma-
chen,

• diverse redaktionelle Klarstellungen mit ent-
sprechenden Umformulierungen,

• Bezugnahmen auf die MVV-TB und entspre-
chende redaktionelle Anpassungen an diver-
sen Stellen der IndBauRL,

• die Einbindung der DIN 18009 zur Anwen-
dung der Verfahren des Brandschutzinge-
nieurwesens über den Anhang 1.

Die Kommentare verweisen gelegentlich auch 
auf Ausführungen des Brandschutzatlas außer-
halb dieser Kommentierung der   MIndBauRL. 
Solche Hinweise wurden zum Zweck einer um-
fassenderen Hintergrundinformation aufge-
nommen – allerdings damit nicht zwangsläufig 
als „mitgeltende Kommentare“ der   MIndBauRL 
hier eingebunden.

Der Verfasser, Dr. Jürgen Wiese, hat im Verlauf 
der Überarbeitung der   MIndBauRL als Vertreter 
der Wissenschaft und von Ingenieurbüros an 
den Beratungen der Projektgruppe Muster-In-
dustriebau-Richtlinie teilgenommen. Er bittet 
weiterhin um Anregungen und Hinweise zu die-
sen Kommentaren, um ggf. auch andere 
Problemfälle aufgreifen oder missverständliche 
Ausführungen korrigieren zu können.

Ihre Anregungen und Hinweise senden Sie bitte 
an:

Dr. Jürgen Wiese
E-Mail: wiese.bsb@netcologne.de
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Die Informationen sind in diesem Werk wie folgt 
aufbereitet:

1.  blau: Richtlinientext   MIndBauRL (Stand 
Mai 2019) der Fachkommission Bauaufsicht 
der Bauministerkonferenz

2. blau + kursiv:   MIndBauRL – Erläuterungen 
(Entwurf Mai 2019)

3.  schwarz (ohne besondere Kennzeichnung): 
Kommentar

4.  grau: Gliederungsüberschriften und Anmer-
kungen der Autoren im Richtlinientext und 
in den Erläuterungen (meist mit Verweisen 
zum zugehörigen Kommentar)

Wichtige Anmerkung zu Nr. 1 und 2:

Die in mit blauer Farbe abgedruckten Quellen 
(  MIndBauRL und Erläuterungen) enthalten 
auch mit grüner Farbe markierte Passagen. Die-
se kennzeichnen Stellen, die gegenüber der Fas-
sung von 2014 geändert worden sind (gelöschte 
Teile sind hierbei nicht sichtbar).

Die Erläuterungen wurden zeitlich befristet im 
Jahr 2019 vom DIBt für das Anhörungsverfah-
ren veröffentlicht. Als „offizielle Erläuterun-
gen“ stehen sie seither der Öffentlichkeit 
nicht mehr zur Verfügung.

Die Kommentare sind 1 : 1 gegliedert wie die 
MIndBauRL und die Erläuterungen der Fach-
kommission Bauaufsicht der Bauministerkonfe-
renz – Projektgruppe Muster-Industriebau-
Richtlinie.

Zur besseren Handhabung sind die Erläuterun-
gen und Kommentare durch Kleinbuchstaben 
(z. B. a), b), c)) und eigene Überschriften 
(schwarz) weiter untergliedert.

Wo die Kommentare über die Gliederung der 
MIndBauRL hinausgehen, wurden neue Ab-
schnitte mit aufsteigenden Gliederungspunkten 
gebildet. Dies wird jeweils zu Beginn angekün-
digt.

Wo die Kommentare – entsprechend der 
MIndBauRL – auf die MBO verweisen, ist bei 
der objektspezifischen Anwendung der bauord-
nungsrechtliche Rahmen des jeweiligen Bundes-
landes maßgeblich.
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3 Begriffe

Zu 3 Begriffe

Wesentlich für dieses Regelwerk ist eine Definition der darin verwendeten Begriffe; sie gelten insofern 
nur für dieses Regelwerk.

3.1 Industriebauten

Industriebauten sind Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich der Industrie und des Gewerbes, die 
der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von Produkten 
oder Gütern dienen. I. S. dieser Richtlinie ist die Grundfläche

• eines Industriebaus die Fläche zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen und
• von Räumen innerhalb eines Industriebaus die Fläche zwischen deren Umfassungswänden.

Zu 3.1 Industriebauten

Abschnitt 3.1 Satz 1 definiert Industriebauten als „Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich der Indus-
trie und des Gewerbes, die der Produktion […] oder Lagerung von Produkten oder Gütern dienen“. Ein 
Industriebau ist also entweder ein (einziges) Gebäude oder ein Gebäudeteil. Im letzteren Fall muss der 
Industriebau von anders genutzten Gebäudeteilen brandschutztechnisch wirksam abgetrennt werden. 
Die Art der erforderlichen Abtrennung anders genutzter Gebäudeteile ergibt sich aus der Industriebau-
richtlinie. Industriebauten sind untereinander und von anders genutzten Gebäudeteilen grundsätzlich 
mit Brandwänden abzutrennen. Ein einzelner Nutzer kann in seinen Industriebau verschiedene Nut-
zungen praktizieren, z. B. Lackiererei, Schweißbereiche, Montage- und Kommissionsbereiche. Auch 
können mehrere unterschiedliche Nutzer/Mieter einen Industriebau nutzen („Mehrherrigkeit“). Vo-
raussetzung dafür ist, dass der gesamte Industriebau weiterhin als eine Nutzungseinheit [Herv. im 
Orig.] betrieben wird. Die unterschiedlichen Nutzer/Mieter müssen sich folglich auf eine gemeinsame 
Brandschutzorganisation verständigt haben bzw. müssen sich einem gemeinsamen Brandschutzkon-
zept mit entsprechenden betrieblichen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen unterwerfen. 
Das heißt, eine brandschutztechnisch wirksame Trennung zwischen den Bereichen unterschiedlicher 
Nutzer/Mieter in einem Industriebau mit dieser Organisationsform durch Trennwände ist weder erfor-
derlich noch vorgesehen. Nur wenn sich die unterschiedlichen Nutzer/Mieter nicht auf ein gemeinsame 
Brandschutzorganisation einigen, werden deren Bereiche jeweils als eigene Nutzungseinheit und somit 
als einzelner Industriebau betrachtet.

Die Begriffsbestimmungen über die Ermittlung der Grundfläche dienen der Klarstellung. Dadurch 
wird definiert, was Räume i. S. der MIndBauRL sind. Ein Industriebau kann folglich aus einem Raum 
(zwischen den Außenwänden des Gebäudes) als auch aus mehreren Räumen (zwischen den jeweiligen 
Umfassungswänden) bestehen. Grundflächen sind die Flächen zwischen den Umfassungswänden. Sie 
enthalten allerdings nicht die Flächenanteile von Öffnungsflächen in den Decken von Ebenen (siehe 
Abschnitt 3.8).

Raumbildende Umfassungswände müssen keine Trennwände i. S. der MBO sein. Umfassungswände 
reichen von Decke zu Decke. Ob und in wie weit die Umfassungsbauteile von Räumen brandschutz-
technisch zu bemessen sind und entsprechend qualifizierte Abschlüsse von Öffnungen haben müssen, 
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Zu 3.1: Industriebauten

Siehe auch Kommentare unter 2.a.

a) Grundsätze

a.1) Industriebauten als bauliche Anlagen

Industriebauten sind Gebäude oder Gebäude-
teile. Nach bauordnungsrechtlichen Grundsät-
zen gilt:

„Gebäude sind selbstständig benutzbare, über-
deckte bauliche Anlagen, die von Menschen be-
treten werden können und geeignet oder be-
stimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 
oder Sachen zu dienen.“ (MBO § 2)

Danach können auch allein Dachkonstruktio-
nen, die dem Schutz von Menschen, Tieren oder 
Sachen dienen, Gebäude sein. Überdachte La-
gerflächen sind wegen ihrer Dächer also Gebäu-
de – und weil sie dem Schutz von gelagerten Sa-
chen dienen, auch Industriebauten.

Bauliche Anlagen wie Regale im Freien, die aber 
nicht überdacht sind, sind dagegen keine Ge-
bäude und somit auch keine Industriebauten. 
Regalanlagen innerhalb von Industriebauten 
sind im Allgemeinen Betriebseinrichtungen von 
Industriebauten (siehe hierzu Kommentar zu 
Abschnitt 3.9 und 3.14.k)).

Zum Industriebau zählen insbesondere seine 
(Bau-)Teile, Baustoffe und Bauarten – Betriebs-
einrichtungen hingegen nicht. Tragende Teile 
von Regalanlagen können auch tragende Teile 
des Gebäudes sein.

Eine Abgrenzung der Betriebseinrichtungen 
von den Bauteilen ist zum Teil schwierig! Z.B. 
zählt ein Kühlschrank im Bereich der Lebens-
mittelindustrie zu den Betriebseinrichtungen. 
Bei wachsender Größe nehmen solche Anlagen 
die Form von Kühlräumen an, die unzweifelhaft 
als Räume des Industriebaus zu dessen Teilen 
zählen und bauordnungsrechtliche Anforderun-
gen erfüllen müssen – z. B. an die Brennbarkeit 
der Baustoffe nach MBO § 26 (Verbot leichtent-
flammbarer Baustoffe). Mit wachsender Größe 
ist ggf. ein Übergang von Betriebseinrichtungen 
zu Bauteilen verbunden.

Inwieweit bauliche Anlagen und Gebäude, die 
nicht unmittelbar in den Geltungsbereich der 
MIndBauRL fallen, teilweise dennoch nach 
Maßgabe der   MIndBauRL geplant, genehmigt 
und errichtet werden dürfen, ist im Einzelfall im 
Rahmen von entsprechenden Abweichungen zu 
beurteilen und zu begründen.

Die   MIndBauRL sieht in diesem Sinne eine 
Übertragung ihres Regel-Brandschutzkonzeptes 
auf andere Sonderbau-Nutzungen durchaus vor 
(siehe Erläuterungen zu Abschnitt 2), sofern 
deren Risiken mit denen von typischen Indus-
triebau-Risiken vergleichbar sind (Erleichte-
rungen nach MBO § 51). Für die Begründung 
von derartigen Abweichungen und Erleichte-
rungen sollten insbesondere ingenieurtechni-
sche Nachweisführungen nach Abschnitt 4.3 
herangezogen werden (siehe hierzu dringend 
die Kommentare zu Abschnitt 4.3).

ergibt sich aus den Regelungen dieser Richtlinie. Abweichend von diesen Festlegungen gelten auch Ebe-
nen mit Deckenöffnungen als Räume; für sie gelten spezielle Regelungen dieser Richtlinie.

Zu Industriebauten gehören in der Regel auch Räume wie Labore, Sozialräume, Umkleideräume, Räu-
me für Büro- und Verwaltungszwecke, Prüfstandsbereiche bzw. Entwicklungsflächen, deren zulässigen 
Flächenanteile im Verhältnis zum Industriebau im Einzelfall festzulegen sind.

Zu Industriebauten gehören auch Räume auf der Dachfläche und unterhalb der Bodenplatte sowie La-
gerungen im Freien und unter Vordächern außerhalb der Brand- und Brandbekämpfungsabschnitte. 
Für diese Räume und Lagerflächen gelten besondere Regelungen.

Abweichend von § 2 Abs. 3 Satz 3 MBO ist die Grundfläche eines Industriebaus bzw. von Räumen 
nicht als Brutto-Grundfläche, sondern als Fläche zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen 
bzw. bei Räumen, zwischen deren Umfassungswänden, zu ermitteln.
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Da Industriebauten stets ganzheitlich nach der 
MIndBauRL zu bewerten sind, werden für sie 
auch Brand- bzw. Brandbekämpfungsab-
schnittsflächen festgelegt und baulich begrenzt. 
Somit enden Industriebauten stets an den Gren-
zen von Brand- bzw. von Brandbekämpfungs-
abschnitten (siehe hierzu die Begriffe nach den 
Abschnitten 3.2 bis 3.6). Daraus ergibt sich mit-
telbar, dass Industriebauten von anders genutz-
ten Gebäudeteilen durch Brandwände abzutren-
nen sind.

a.2) Industriebauten als Teile von Gebäuden

Ein Industriebau kann auch Teil eines Gebäudes 
mit ansonsten anderen Nutzungen sein. Eine 
Ausnahme stellen grundsätzlich „erdgeschossige 
Industriebauten“ (nach   MIndBauRL 2014) dar 
(siehe Abschnitt 3.10), die jeweils eigene Gebäu-
de sind. Die Einstufung von Industriebauten als 
„erdgeschossige Industriebauten“ wurde mit der 
Fassung der Richtlinie von 2019 aufgegeben, so 
dass seither dieser Begriff insbesondere für As-
pekte des Bauens im Bestand und im Hinblick 
auf deren Bestandsschutz relevant ist.

Industriebauten sind Nutzungseinheiten. Sie 
müssen deshalb von anders genutzten Gebäu-
deteilen brandschutztechnisch wirksam abge-
trennt werden. Die grundsätzlichen Anforde-
rungen hierfür ergeben sich aus § 29 Abs. 2 
Nr. 1 MBO „Trennwände zwischen Nutzungs-
einheiten“. „Zur Unterteilung ausgedehnter Ge-
bäude“ verlangt die MBO in § 30 Abs. 2 die Aus-
führung dieser Trennwände als „innere 
Brandwände“.

Die Art der erforderlichen Abtrennung anders 
genutzter Gebäudeteile von Industriebauten 
geht auch aus der   MIndBauRL selbst hervor. Sie 
ergibt sich

• für Industriebauten, die nach Abschnitt 6 be-
urteilt werden und in denen eigene Brandab-
schnitte (BA) gebildet werden müssen, unmit-
telbar aus der Definition des BA nach 
Abschnitt 3.2 als Brandwand (BW) und

• für Industriebauten, die nach Abschnitt 7 be-
urteilt und die ihrerseits ggf. in Brandbe-
kämpfungsabschnitte (BBA) gemäß Ab-
schnitt 3.4 unterteilt werden, aus folgender 
Systematik: BBA sind übergroße BA, die ggf. 

durch Trennwände von Brandbekämpfungs-
abschnitten in kleinere BBA unterteilt werden 
müssen. Die Abtrennung solch übergroßer 
Gebäudeteile zu anders genutzten Gebäude-
teilen erfordert ebenfalls die Anordnung von 
Trennwänden als BW (siehe § 29 Abs. 2 MBO 
in Verbindung mit den Abschnitten 3.2 und 
3.3   MIndBauRL).

Die Brandwände zwischen Industriebauten und 
anders genutzten Gebäudeteilen müssen die 
Anforderungen der MBO erfüllen und zusätz-
lich die erhöhten Anforderungen der 
MIndBauRL (siehe Abschnitt 5.10).

Die Regelanforderung der MBO nach einer ma-
ximalen Länge der BA von 40 m gilt nicht für 
den Industriebauteil solcher Gebäude; diesbe-
zügliche Anforderungen ergeben sich allein aus 
der   MIndBauRL (Abschnitt 6 für BA und Ab-
schnitt 7 für BBA).

Falls Nebenräume in funktionalem Zusammen-
hang mit der Produktion und der Lagerung ste-
hen (z. B. Labore, Sozial- und Umkleideräume, 
Prüfstandsbereiche bzw. Entwicklungsflächen), 
gehören diese typischerweise zum Industriebau 
und müssen deshalb nicht brandschutztech-
nisch abgetrennt werden.

Eine Sonderstellung bei den Nebenräumen ha-
ben Räume für Büro- und Verwaltungszwecke. 
Deren funktionaler Zusammenhang mit der 
Produktion und Lagerung muss gegeben sein, 
wenn sie als Teil des Industriebaus nach den Re-
gelungen der   MIndBauRL behandelt werden 
sollen und nicht nach den Regelungen der 
MBO.

Im Übrigen müssen sie sich dem eigentlichen 
Industriebau sehr deutlich hinsichtlich der Flä-
chenverhältnisse unterordnen. Die Entschei-
dung, ob sich deren Flächen der typischen In-
dustriebaunutzung (Produktion und 
Lagerung) unterordnen lassen, erfordert eine 
Risikobewertung in einem Brandschutzkon-
zept für den Einzelfall.

Wenn eine Einbindung solcher Räume in den 
Industriebau nicht risikogerecht ist und deshalb 
eine brandschutztechnisch wirksame Abtren-
nung der entsprechenden Gebäudeteile erfor-
derlich wird, soll sie mit Brandwänden (s.o.) 
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realisiert werden (z. B. Kopfbaulösung für Ver-
waltungsnutzungen). Feste Flächenkriterien für 
das Erfordernis einer solchen Abtrennung legt 
die   MIndBauRL nicht fest; Entscheidungen sind 
für den jeweiligen Einzelfall zu treffen und zu 
begründen.

b) Kopfbauten

Wenn der funktionale Zusammenhang zwi-
schen Nebenräumen und dem Industriebau 
nicht gegeben ist oder wenn Art, Zahl und Grö-
ße der Nebenräume eine andere Risikobewer-
tung und ein anderes Brandschutzkonzept er-
fordern, müssen sie als nicht zum Industriebau 
(nicht zur NE) zugehörig bewertet und brand-
schutztechnisch wirksam abgetrennt werden.

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn sol-
che Gebäudeteile als Kopfbauten ausgebildet 
werden. Inwieweit von dem Grundsatz der Ab-
trennung von Kopfbauten im Einzelfall abgewi-
chen werden kann, ist in der   MIndBauRL nicht 
geregelt und muss im Einzelfall festgelegt wer-
den.

Allein die Bauart des Gebäudeteils – hier als 
Kopfbau – stellt allerdings noch keinen ausrei-
chenden Grund für eine Abtrennungspflicht 
dar. In der Praxis werden häufig auch Teilberei-
che von Industriebauten als Kopfbauten vorge-
sehen, die sowohl wegen ihrer Nutzung als auch 
wegen ihrer Größe gegenüber dem sonstigen 
Produktions- und Lagerbereich kein stark ab-
weichendes Risiko darstellen und daher kein 
anderes Schutzkonzept erfordern. Sie müssen 
deshalb nicht brandschutztechnisch wirksam 
abgetrennt werden.

Wenn die Kopfbauten jedoch brandschutztech-
nisch abgetrennt werden müssen, sind hierzu 
grundsätzlich Brandwände erforderlich, siehe 
Bild 3.1-1 für ein Beispiel.

c) Mehrherrigkeit

Der gesamte Industriebau wird als NE betrach-
tet. Dies kann auch für den Fall gelten, wenn 
mehrere unterschiedliche Nutzer/Mieter (Mehr-
herrigkeit) einen Gebäudeabschnitt gemeinsam 
nutzen – unter der Voraussetzung, dass sich alle 
einem gemeinsamen Brandschutzkonzept mit 
entsprechenden betrieblichen und organisatori-
schen Brandschutzmaßnahmen unterwerfen.

Können sich die Betreiber allerdings nicht auf 
ein gemeinsames Brandschutzkonzept mit für 
jeden Betrieb geltenden betrieblichen Brand-
schutzmaßnahmen verständigen, sind für diese 
Betriebe eigenständige Brandschutzkonzepte zu 
entwickeln und einer Baugenehmigung zuzu-
führen. Damit ist dann auch verbunden, dass 
jeder Betrieb seinen Gebäudeteil als eigenstän-
digen Industriebau nutzt und dass diese Indus-
triebaukörper voneinander durch Brandwände 
oder durch Brandbekämpfungsabschnittstrenn-
wände brandschutztechnisch wirksam abzu-
trennen sind.
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Bild 3.1-1: Größeres Verwaltungsgebäude mit angrenzendem Industriebau
Das Verwaltungsgebäude in Gebäudeklasse 3 (GK 3) wird durch eine Brandwand vom Industriebau (auch GK 3) 
abgetrennt. Das Erfordernis der Brandwand (BW) zwischen dem Verwaltungsgebäude und dem Industriebau ergibt sich 
aus MBO und   MIndBauRL. Das Gleiche gilt für die Anforderungen an die Ausführung (Feuerwiderstandsdauer, Über-
dachführung usw.) der Brandwand (BW).
Da in diesem Beispiel das Verwaltungsgebäude länger als 40 m ist, wurde es gemäß MBO durch eine BW zwischen den 
Brandabschnitten BA 1 und BA 2 abgetrennt. Die Anforderungen an die Ausführung dieser BW ergeben sich aus der 
MBO (bei GK 3: hf bis unter die Dachhaut).
Für den Verwaltungsbau gelten die Regelungen der MBO und für den Industriebau die der   MIndBauRL.
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5.3 Zweigeschossige Industriebauten mit Zufahrten

Wird bei einem zweigeschossigen Industriebau das untere Geschoss mit Bauteilen einschließlich 
der Decken feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt und werden für beide 
Geschosse Zufahrten für die Feuerwehr angeordnet, dann kann das obere Geschoss wie ein einge-
schossiger Industriebau behandelt werden.

Zu 5.3 Zweigeschossige Industriebauten mit Zufahrten

Sofern das untere Geschoss feuerbeständig gegenüber dem oberen Geschoss abgetrennt ist und beide 
Geschosse von außen für Feuerwehrfahrzeuge anfahrbar sind, kann das obere Geschoss wie ein einge-
schossiger Industriebau behandelt werden.

Eine gleichzeitige Anwendung von Abschnitt 5.3 und 5.4.3 scheidet jedoch aus, weil die beiden unter-
schiedlichen Privilegierungstatbestände nur einzeln angewendet werden dürfen, aber nicht gemeinsam.

gelung auch bei kleineren Industriebauten und 
für Industriebauten in Hanglage anwendbar. 
Allerdings sind bei Gebäuden in Hanglage be-
sonders auch die Anforderungen an die Rauch-
ableitung und die Rettungsweggestaltung zu be-
achten.

b) Grundsätzliche Anwendung der Regel

Die Erleichterungen für das OG können sowohl 
bei einem Nachweis der Bildung eines BA durch 
Brandwände nach Abschnitt 6 als auch bei einer 
Nachweisführung der Bildung eines BBA nach 
Abschnitt 7 bei entsprechend günstigen Verhält-
nissen für den abwehrenden Brandschutz in 
Anspruch genommen werden.

Als Beurteilungsgrundlage für die Bewertung 
des OG eines zweigeschossigen Industriebaus, 
der die besonderen Randbedingungen des Ab-
schnittes 5.3   MIndBauRL zur Zugänglichkeit für 
die Feuerwehr erfüllt, dienen die Anforderun-
gen an eingeschossige Industriebauten.

Die Bewertung des unteren Geschosses erfolgt 
grundsätzlich als unteres Geschoss des zweige-
schossigen Industriebaus. Hierfür ergibt sich 
unmittelbar aus der Regelung des Abschnit-
tes 5.3 keine Erleichterung. Insbesondere müs-
sen die tragenden und aussteifenden Bauteile in 
der Qualität feuerbeständig (fb) und nicht-
brennbar (nb) ausgeführt werden, damit sie die 
fb- und nb-Geschossdecke (im Abschnitt 5.3 
MIndBauRL zwingend vorgegeben) zum OG 
mit gleicher Sicherheit tragen können.

Zu 5.3: Zweigeschossige Industriebauten mit 
Zufahrten

a) Ziel und Herleitung der Regel

Die Regelungen des Abschnittes 5.3 
MIndBauRL haben das Ziel, für das obere Ge-
schoss eines zweigeschossigen Industriebaus 
wesentliche Erleichterungen gegenüber einer 
Regelbeurteilung zuzulassen. Diese Erleichte-
rungen betreffen die zulässigen Flächen der BA 
bzw. BBA, die erforderliche Feuerwiderstands-
klasse der tragenden und aussteifenden Bauteile 
sowie die Anforderungen an die Brennbarkeit 
der Baustoffe.

Diese Regelung wurde vorzugsweise bei Beispie-
len freistehender zweigeschossiger Industrie-
bauten beraten und entwickelt: Es handelte sich 
um Industriebauten mit einem EG und einem 
OG – aber ohne KG. KG, die gemäß Ab-
schnitt 5.4   MIndBauRL wegen ihrer Zugäng-
lichkeit von außen wie oberirdische Geschosse 
behandelt werden dürfen, lassen die Anwen-
dung der besonderen Erleichterungen nach Ab-
schnitt 5.3 daher nicht zu.

Bei den Beratungen wurden die Beispiele über-
wiegend im Zusammenhang mit dem Nach-
weisverfahren des Abschnittes 7 erörtert. Sie 
wiesen i. d. R. große Flächen auf, wie sie typi-
scherweise in den Industriebetrieben der Auto-
mobilherstellung vorkommen.

In der   MIndBauRL sind jedoch keine Ein-
schränkungen bezüglich der Anwendbarkeit 
beabsichtigt und enthalten. Damit ist diese Re-
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Bei den Arbeiten zur Herleitung dieser Regel 
waren Bauweisen mit Ebenen noch nicht in der 
Diskussion. Daher – aber auch aus den späteren 
Beratungen zur Ebenen-Bauweise – lässt sich 
diese Spezialregel grundsätzlich nicht auf In-
dustriebauten mit Ebenen anwenden und ist 
auf eine Geschossbauweise beschränkt.

c) Ausbildung der Feuerwehrzufahrt

Die Lage der Zufahrt für die Feuerwehr muss 
für jedes Geschoss so gestaltet sein, dass die 
Einsatzkräfte keine Höhenunterschiede über-
winden müssen, um das entsprechende Ge-
schoss zu erreichen. Dazu reicht es aus, wenn 
von den Flächen für die Feuerwehr das Gebäude 
auf dem gleichen Höhenniveau wie das jeweilige 
Geschoss zu Fuß erreicht werden kann.

Wie nahe die Feuerwehrfahrzeuge am Gebäude 
abgestellt werden müssen, ist im jeweiligen Ein-
zelfall festzulegen. Eine unmittelbare Erreich-

barkeit der Fassaden mit allen/vielen Fahrzeu-
gen ist nicht erforderlich. Es ist auch nicht 
beabsichtigt, dass die Feuerwehrfahrzeuge in 
das Gebäudeinnere hineinfahren können.

Sofern das Höhenniveau eines der Geschosse 
über Rampen erreicht werden kann, ist die da-
zugehörige Feuerwehrfläche in Verbindung mit 
Abschnitt 5.2.3   MIndBauRL und den Zufahrten, 
Durchfahrten sowie den Aufstell- und Bewe-
gungsflächen festzulegen.

Für die Akzeptanz der jeweiligen Feuerwehrzu-
fahrt sind die Kriterien des Abschnittes 5.2.1 
heranzuziehen: Danach reicht es aus, dass eine 
(hier die anfahrbare) Seite auf ganzer Länge frei 
zugänglich ist und dass über mindestens eine 
Tür/ein Tor dieser Fassade das Gebäudeinnere 
erschlossen werden kann. Wie weit die Zu-
gangstür von der Stelle entfernt sein darf, auf 
der die Feuerwehrfahrzeuge auf gleichem Hö-
henniveau abgestellt werden, ist im Einzelfall 
festzulegen.
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Bild 5.3-1: Beispiel für einen zweigeschossi-
gen Industriebau mit Feuerwehrzufahrten zu 
jedem Geschoss
Das obere Geschoss darf nach Abschnitt 5.3 
MIndBauRL wie ein eingeschossiger Industrie-
bau behandelt werden. Diese Erleichterung 
darf jedoch nicht mit Erleichterungen für die 
KG gemäß Abschnitt 5.4 für von außen 
zugängliche KG angewendet werden.

Bild 5.3-2: Beispiel für einen zweigeschossi-
gen Industriebau in Hanglage mit Feuerwehr-
zufahrten in jedem Geschoss
Das obere Geschoss darf nach Abschnitt 5.3 
MIndBauRL wie ein eingeschossiger Industrie-
bau behandelt werden. Diese Erleichterung 
darf jedoch nicht mit Erleichterungen für die 
KG gemäß Abschnitt 5.4 für von außen 
zugängliche KG angewendet werden.
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d) Anwendung der Regel

d.1) bei Industriebauten, die nach Abschnitt 6 
beurteilt werden

Liegen die Voraussetzungen vor (Feuerwehrzu-
fahrt in beiden Geschossen), so kann das OG 
eines zweigeschossigen Industriebaus gemäß 
der Spalte für eingeschossige Industriebauten
in Tabelle 2   MIndBauRL beurteilt werden.

Damit ergeben sich für das OG wesentliche Er-
leichterungen bezüglich der zulässigen Brand-
abschnittsflächen gegenüber einer normalen 
zweigeschossigen Bauweise. Ferner kann die 
Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aus-
steifenden Bauteile für das obere Geschoss 
gegenüber den Anforderungen, die für normale 
zweigeschossige Industriebauten bestehen, 
deutlich reduziert werden.

Weitergehende Erleichterungen (insbesondere 
für das untere Geschoss und die dort zulässigen 
Abschnittsflächen) können mit dem Nachweis-
verfahren des Abschnittes 7   MIndBauRL nach-
gewiesen werden.

Für das untere Geschoss des zweigeschossigen 
Industriebaus ist bezüglich der Brandabschnitts-
flächen die Spalte für zweigeschossige Indus-
triebauten in Tabelle 2   MIndBauRL maßge-
bend. Die Spalten fh und hf [nb] (Feuerwider-
standsfähigkeit des Tragwerkes) sind dabei ohne 
Belang, da nach Abschnitt 5.3 ohnehin eine fb-
[nb-]Bauweise vorgeschrieben ist. Damit kön-
nen sich für das untere Geschoss kleinere 
Brandabschnittsflächen als für das OG ergeben.

In solchen Fällen wird von Abschnitt 3.2 abge-
wichen, wonach die Brandwände über alle Ge-
schosse zu führen sind und stets alle Geschosse 
umfassen.

Durch dieses Verfahren kann eine Situation ent-
stehen, bei der im unteren Geschoss mehrere 
BA vorhanden sind, im OG dagegen keine 
Unterteilung in BA erforderlich ist. In diesem 
Fall muss zwischen dem unteren und dem obe-
ren Geschoss eine horizontale Brandab-
schnittsbildung ausgeführt werden.

Damit sind u. a. die in Abschnitt 5.11 
MIndBauRL beschriebenen Maßnahmen zur 
Sicherung des Feuerüberschlags erforderlich.

d.2) bei Industriebauten, die nach Abschnitt 7 
beurteilt werden

Es handelt sich um einen oberirdischen, zwei-
geschossigen Industriebau ohne Ebenen, der 
nach DIN 18230 zu bewerten ist. Eine Brand-
lasterhebung und -bewertung ist also stets für 
beide Geschosse erforderlich.

Das OG wird als BBA wie ein eingeschossiger 
Industriebau separat mit eigener Brandlastbe-
rechnung behandelt.

Das EG wird als eingeschossiger BBA eines 
zweigeschossigen Brandabschnitts bzw. Indus-
triebaus gesehen, der in feuerbeständiger Bau-
weise errichtet wird. Auch für dieses Geschoss/
für diesen BBA wird eine eigene Brandlastbe-
rechnung durchgeführt.

Die Geschosstrennung zwischen dem EG und 
dem OG muss – insbesondere im Außenwand-
bereich – eine Brandausbreitung über die Ge-
schossgrenzen hinweg – als Brandbekämpfungs-
abschnitt-Trenndecke – „ausschließen“, um 
diese getrennte Beurteilung zu rechtfertigen.

Tabelle 5.3-1: Zulässige Brandabschnitts�ächen 
zweigeschossiger Industriebauten mit Zufahrten für 
beide Geschosse nach Abschnitt 5.3   MIndBauRL bei einer 
Beurteilung des Industriebaus nach dem Verfahren in 
Abschnitt 6

Geschoss Kriterium für Abschnitt 6, Tabelle 2 
  MIndBauRL

Oberes 
Geschoss

Maßgebend ist die Spalte für eingeschos-
sige Industriebauten entweder ohne 
Anforderungen an die Feuerwiderstands-
fähigkeit oder mit der Feuerwiderstands-
dauer fh

Unteres 
Geschoss

Maßgebend ist die Spalte für zweige-
schossige Industriebauten mit der 
Feuerwiderstandsdauer fb [nb]

Zusätzlich Bei Brandwänden, die nicht unversetzt 
durchgehen oder nur im unteren 
Geschoss bestehen:
Sicherung des Feuerüberschlagsweges 
nach Abschnitt 5.11
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Nachweisführung für das OG
(Muster-Industriebau-Richtlinie 2019)

Eine Brandlasterhebung ist stets erforderlich, da 
nur mit einem Nachweis über erf tF gemäß Ab-
schnitt 7.1 die Anwendung der Regeln des Ab-
schnitts 7 vorgesehen ist.

Die Nachweise für das OG als eingeschossiger 
BBA können dann mit oder auch ohne Bemes-
sung der Bauteile durchgeführt werden. Es er-
geben sich folgende Möglichkeiten:

a.  Die Bauteile des OG sollen für den Brandfall 
bemessen werden.
Der Bauteilnachweis wird nach Abschn. 7.5 
für erf tF nach DIN 18230-1 – für einen 
eigenständigen BBA – geführt. Die Bauteil-
bemessung erfolgt dann mit einem Sicher-
heitsbeiwert, der nur auf die OG-Fläche 
bezogen wird (für eingeschossige Industrie-
bauten). 
Die zulässige Fläche des OG ergibt sich nach 
Abschn. 7.4 für das OG unter Berücksichti-
gung von tä und der bewerteten brand-
schutztechnischen Infrastruktur (Sicher-
heitskategorie). Diese Fläche darf ggf. auch 
größer sein als 30.000 m2 (Grenzwert gemäß 
DIN 18230-1 für mehrgeschossige Industrie-
bauten – aufgrund des Sicherheitskonzepts/
Sicherheitsbeiwerts).

b.  Die Bauteile des OG sollen für den Brandfall 
nicht bemessen werden.
Ein Bauteilnachweis entfällt. Die ausreichen-
de Verhinderung eines progressiven Gebäu-
deversagens (im Sinne einer „kinematischen 
Kette“) ist zum Schutz der Feuerwehrkräfte 
nachzuweisen. 
Die zulässige Fläche des OG ergibt sich nach 
Abschnitt 7.5.2 unter Berücksichtigung von 
tä und der bewerteten brandschutztechni-
schen Infrastruktur (Sicherheitskategorie).
Die Werte der Tab. 7 lassen Geschossflächen 
für das OG bis max. 30.000 m2 zu, wobei ggf. 
die dort geregelten Erhöhungen für einen 
verbesserten Rauchabzug anwendbar sind.

c.  Das OG soll mit einer „Übergröße“ von 
mehr als 60.000 m2 realisiert werden.
Die Bauteile des OG brauchen für den 
Brandfall nicht bemessen zu werden. Die 
ausreichende Verhinderung eines progressi-
ven Gebäudeversagens (im Sinne einer „ki-
nematischen Kette“) ist zum Schutz der 
Feuerwehrkräfte nachzuweisen.
Die zulässige Fläche des OG ergibt sich nach 
Abschnitt 7.6. In diesem Fall darf das OG 
keine Ebenen haben.
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Bild 5.3-3: Behandlung zweigeschossiger Industriebauten mit Feuerwehrzufahrten je Geschoss gemäß 
  MIndBauRL Abschnitt 5.3
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Die Geschossdecke zwischen dem EG und dem 
OG ist stets mindestens feuerbeständig und in 
der Bauart von BBA-Trenndecken herzustellen, 
wobei höhere Anforderungen an die Feuerwi-
derstandsfähigkeit bauordnungsrechtlich nicht 
gestellt werden.

Nachweisführung für das EG

Das EG erfordert grundsätzlich eine Bemessung 
der Bauteile für den Brandfall. Die   MIndBauRL 
gibt eine feuerbeständige Bauweise zwingend 
vor. Dennoch wird eine Brandlastberechnung 
erforderlich, um die zulässigen Flächen im EG 
zu ermitteln.

Die Aufteilung des EG in mehrere Brandbe-
kämpfungsabschnitte kann bei großen Indus-
triebauten erforderlich werden. Die zulässigen 
Abschnittsflächen im EG ergeben sich aus Tab. 5 
in Abhängigkeit insbesondere von tä.

Die   MIndBauRL geht grundsätzlich bei der Re-
gelung des Abschnitts 5.3 von „geringen Brand-
lasten“ im OG aus und regelt entsprechende Er-
leichterungen: Das Denkmodell der 
MIndBauRL bezeichnet die beiden Geschosse 
korrekt als Geschosse, bewertet sie aber vonei-
nander als ebenso sicher getrennt wie überein-
ander angeordnete Brandbekämpfungsabschnit-
te.

Aus den Regeln der DIN 18230 (Tab. 2, Sicher-
heitsbeiwert) zur Bauteilbemessung ergibt sich, 
dass Flächen mehrgeschossiger und mehrebeni-
ger BBA nicht größer sein dürfen als 30.000 m2. 
Dementsprechend sind Flächen im EG nach 
dem Verfahren gemäß Abschnitt 7.4 der 
MIndBauRL (2019) zu ermitteln und auf max. 
30.000 m2 zu begrenzen.

Für den Fall, dass im EG größere Flächen als 
nach Abschn. 7.4 gewünscht werden oder dass 
besonders hohe Brandlasten im EG zu beurtei-
len sind, können ggf. die Verfahren des Brand-
schutzingenieurwesens nach Abschnitt 4.3 wei-
terhelfen.

e) Anforderungen an die Zufahrten für die 
Feuerwehr zu beiden Geschossen

Das OG kann z. B. von außen über öffentliche 
oder über betriebsinterne Straßen für die Feuer-
wehr – auf gleicher Höhe – zugänglich gemacht 
werden. Gleiches gilt für das untere Erdge-
schoss. Für den Fall, dass das Erreichen des OG 
über Rampen und über Deckenplatten des EG 
im Freien erfolgt, sind an die Standsicherheit 
und Nutzbarkeit dieser Bauteile Anforderungen 
zu stellen.

Statische Aspekte

Für Industriebauten, bei denen die Erleichte-
rungen des Abschnittes 5.3   MIndBauRL in An-
spruch genommen werden, ist grundsätzlich 
eine entsprechende Feuerwehreinsatzplanung 
und die Erstellung der dazugehörigen Feuer-
wehrpläne gemäß Abschnitt 5.14.2   MIndBauRL 
erforderlich.

Dabei ist die Art der einzusetzenden Fahrzeuge 
bei den zu erwartenden Einsätzen festzulegen, 
um die statische Belastung der Zufahrten be-
rücksichtigen zu können. Die zulässige Belas-
tung ist durch eine entsprechende Beschilde-
rung vor Ort kenntlich zu machen und in die 
Feuerwehrpläne einzutragen.

Sofern auskragende Platten oder abgestützte 
Platten als Fahrbahn infrage kommen, bei 
denen eine Brandeinwirkung möglich ist, sind 
diese einschließlich der tragenden Bauteile 
brandschutztechnisch zu bemessen. Sie sind 
entsprechend den Geschossdecken in der Quali-
tät fb [nb] auszubilden.

Anordnung und Nutzung der Zufahrten

Bezüglich der Feuerwehrzufahrten gelten 
grundsätzlich die üblichen Regelungen für Flä-
chen für die Feuerwehr unter Beachtung der im 
Feuerwehreinsatzplan festgelegten Feuerwehr-
fahrzeuge. Details sind mit der zuständigen 
Brandschutzdienststelle und der Feuerwehr ab-
zustimmen.

Die Zufahrten müssen so gestaltet werden, dass 
die Fahrzeuge der Feuerwehr diesen Bereich 
ohne umständliche Wendemanöver wieder ver-
lassen können.
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Die Zufahrten müssen nach Abschnitt 5.2.3 
MIndBauRL jederzeit und in vollem Umfang für 
die Einsatzzwecke der Feuerwehr zur Verfügung 
stehen. Sie müssen ständig freigehalten und je-
derzeit zugänglich sein. Daher ist das Lagern 
von Materialien oder das Abstellen anderer 
Fahrzeuge in diesem Bereich nicht zulässig. Ent-
sprechende Maßnahmen (Festlegungen in der 
Brandschutzordnung, Beschilderungen) sind 
durchzuführen.

Die Zufahrten gelten auch als Rettungswege. 
Die Vorschriften des Abschnittes 5.6 
MIndBauRL sind auf diese Flächen allerdings 
nicht anzuwenden.

f ) Anordnung von Ebenen

Die Erleichterungsregel des Abschnittes 5.3 
MIndBauRL wurde für ehemals zweigeschossige 
Industriebauten abgeleitet, in deren Geschossen 
zwar Emporen und Galerien bis zu 50 % der Ge-
schossflächen angeordnet werden durften – 
aber keine Ebenen im Sinne der   MIndBauRL ab 
Fassung 2014.

Dabei ging man im Übrigen auch davon aus, 
dass die zulässigen Emporen und Galerien den 
Grenzwert von 50 % nicht erreichen. Insofern 
ist eine Anwendung der Erleichterungen dieses 
Abschnittes 5.3 auch nicht für Geschosse vorge-
sehen, die nach den Fassungen ab 2014 Ebenen 
aufweisen und zusätzliche Ebenendecken ha-
ben. Einbauten hingegen sind kein Hinderungs-
grund für die Anwendung dieser Erleichterun-
gen.

Ein als eingeschossiger Industriebau behan-
deltes Geschoss eines zweigeschossigen Indus-
triebaus nach Abschnitt 5.3 darf keine Ebenen 
enthalten. Dies ergibt sich nicht allein aus der 
entsprechenden Begriffsbestimmung im Ab-
schnitt 3.10 für eingeschossige Industriebauten, 
sondern auch aus den Randbedingungen für die 
seinerzeitige Herleitung dieser Spezialregelung 
im Zusammenhang mit dem Begriff des „erdge-
schossigen Industriebaus“ der Richtlinie von 
2000. Eine bewusste Erweiterung dieser Regel 
auf zweigeschossige Industriebauten mit Ebenen 
ist durch die Einführung des Begriffs der Ebene 
nicht vorgesehen gewesen.
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5.10.2 Überdachführung und eingreifende Bauteile

5.10.2

Brandwände und Wände zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten sind mindestens 0,5 m 
über Dach zu führen; darüber dürfen brennbare Teile nicht hinweggeführt werden. Bauteile mit brenn-
baren Baustoffen dürfen in diese Wände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt 
die erforderliche Feuerwiderstandsklasse aufweist. Für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine 
gilt Satz 2 entsprechend.

Zu 5.10.2: Überdachführung und eingreifende 
Bauteile

a) Grundsätzliche Anforderungen

Brandwände müssen stets mindestens 50 cm 
über das Dach geführt werden. Diese Anforde-
rung gilt gleichermaßen für BBA-Trennwände. 
Die Anforderung gilt auch unabhängig davon, 
ob die BW zwischen zwei BA eines Industrie-
baus oder zwischen BA eingebaut wird, von 
denen nur einer zu einem Industriebau gehört 
und der weitere einem Gebäude mit einer ande-
ren Nutzung dient (kein Industriebau).

BBA-Trennwände müssen stets in der Bauart 
von BW ausgeführt werden (siehe Abschnitt 
7.3.2   MIndBauRL). Auch diese Trennwände 
müssen mindestens 50 cm über die Dachhaut 
geführt werden.

b) Abweichungen

Von der geforderten Überdachführung kann 
nur mit einer Abweichung abgesehen werden, 
wenn der Gefahr einer Brandausbreitung über 
das Dach auf anderem Wege sicher vorgebeugt 
wird.

Als Ersatz für eine Überdachführung kann ins-
besondere eine Dachausbildung als feuerbestän-
diges Dach aus nichtbrennbaren Baustoffen (wie 
Stahlbeton) infrage kommen.

Grundsätzlich nicht als Ersatz geeignet sind aus-
kragende Plattenstreifen – auch wenn sie feuer-
beständig und wesentlich breiter sind als auf 
jeder Seite 50 cm (siehe § 30 Abs. 5 MBO).

Ggf. können beidseitige Plattenstreifen mit einer 
Mindestbreite von etwa 5 m auf jeder Seite eine 
Alternative darstellen, wenn über sie keine 
brennbaren Baustoffe hinweggeführt werden.
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Bild 5.10.2-1: BW und BBA-Trennwände 
sind nach MIndBauRL mindestens 50 cm über 
Dach zu führen
Darüber dürfen brennbare Teile nicht 
hinweggeführt werden.
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Bild 5.10.2-2: Beispiel einer Abweichung für 
eine BW, die nicht über Dach geführt wird
Hier bestehen keine Bedenken wegen des 
Brandschutzes, weil die BW direkt an ein 
feuerbeständiges und ö�nungsloses Dach 
anschließt. Zur Verhinderung der Brandweiter-
leitung oberhalb der Stahlbetondecke ist die 
Wärmedämmung der Bedachung auf einer Breite 
von mindestens 1 m zu beiden Seiten der 
Brandwand raumbeständig und nichtbrennbar 
(kein Glimmen und/oder Schwelen) ausgeführt. 
Außerdem weist die Bedachung auf der 
gesamten Fläche eine mindestens 5 cm dicke 
vollständig bedeckende Bekiesung auf.
Mit diesen Maßnahmen ist eine Brandweiterlei-
tung über das Dach nicht zu befürchten. Dafür ist 
eine entsprechende Abweichung erforderlich, da 
die BW nicht 50 cm über Dach geführt wurde 
und die brennbare Dachabdichtung und 
Dampfsperre über die BW führt.
Wichtig: Bei dieser Abweichung dürfen auf jeder 
Seite auf etwa 5 m Breite in der feuerbeständigen 
Stahlbetondecke keine ungeschützten Ö�nun-
gen vorhanden sein.

Bild 5.10.2-3: Beispiel für eine unzulässige Ausführung
Die dargestellte Kragplattenlösung ist zwar nach den LBOs möglich; nach der   MIndBauRL ist sie jedoch unzulässig. 
Deshalb ist sie auch kein Ersatz für die nach   MIndBauRL geforderte Überdachführung von 50 cm und damit auch keine 
Kompensationsmöglichkeit für eine Abweichung.
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c) Überdachführung bei Brandabschnitten 
unterschiedlicher Höhe

Wenn Brandabschnitte mit deutlich unter-
schiedlichen Höhen voneinander getrennt wer-
den müssen, erscheint die Ausführung einer 
BW bzw. BBA-TW bis über das Dach des höhe-
ren Gebäudes in der Praxis oft technisch zu auf-
wendig und unangemessen. In solchen Fällen 
wird nach einer gleichwertigen Alternative ge-
sucht, die allerdings jeweils im Rahmen von Ab-
weichungen besonders zu begründen ist.

In der Praxis führen Höhenunterschiede bis zu 
etwa 2 m in der Regel nicht zur Suche nach Al-
ternativen; die BW bzw. die BBA-TW wird über 
die Dachfläche des höheren Gebäudeteils hinaus 
realisiert.

Als gleichwertige Alternative zur regelkonfor-
men Lösung wird häufig eine Abtrennung ge-
wählt – und sowohl behördlich als auch von den 
Sachversicherern1) akzeptiert –, die anstelle der 

Bauart der Fassade als Brandwand des höheren 
Gebäudeteils oberhalb des Dachs des niedrige-
ren Gebäudeteils eine entsprechende Abtren-
nung im Dach des niedrigeren Gebäudeteils 
vorsieht.

• Diese Dachfläche ist dann einschließlich der 
sie tragenden Bauteile feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. In 
diesem Teil der abtrennenden Dachfläche 
dürfen keine Öffnungen angeordnet werden.

• Die aufgehende Fassade muss aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen und darf ebenfalls 
keine Öffnungen besitzen.

Der feuerbeständige Dachbereich ist grundsätz-
lich bis zur nächsten Stützenreihe – jedoch min-
destens 5 m breit – vorzusehen. Bei sehr großen 
Höhenunterschieden sollte die Breite dieses 
Dachbereichs größer sein und etwa diesem Hö-
henunterschied entsprechen; Dachstreifen in 
dieser Bauart mit Breiten von mehr als 15 m 
werden in der Praxis nicht vorgesehen.

Bild 5.10.2-5: Beispiel für eine 
gleichwertige Alternative zur 
Überdachführung der Brandwand 
bei Gebäuden mit unterschiedli-
chen Höhen.
Errichtung der Brandwand im 
niedrigeren Gebäudeteil mit 
ausreichend großem Abstand zum 
höheren Gebäude.

Bild 5.10.2-4: Beispiel für eine gleichwertige 
Alternative zur Überdachführung der Brandwand bei 
Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen.
Maßnahmen am niedrigeren Gebäudeteil.
Eine andere bewährte Alternative besteht in der 
Anordnung der Brandabschnittstrennung im niedrige-
ren Gebäudeteil. Der erforderliche Abstand der 
Brandabschnittstrennung vom höheren Brandabschnitt 
sollte in etwa dem Höhenunterschied entsprechen.

1) VdS 2234: „Brand- und Komplextrennwände. Merkblatt für die Anordnung und Ausführung“; 2012; Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV); Verlag: VdS Schadenverhütung GmbH; Köln
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d) Eingreifende Bauteile aus brennbaren 
und nichtbrennbaren Baustoffen

Die Regelung über „eingreifende Bauteile“ be-
zieht sich ausdrücklich nur auf den Fall, dass 
Bauteile mit brennbaren Baustoffen in Brand- 
und Brandbekämpfungsabschnitte eingreifen 
sollen. Bauteile mit nichtbrennbaren Bauteilen 
werden von dem Wortlaut der Regelung nicht 
erfasst.

Die Regelung beschreibt allerdings auch das 
verlangte Schutzziel: Die erforderliche Feuerwi-
derstandsklasse der Brand- und Brandbekämp-
fungsabschnitte darf durch „eingreifende Bau-
teile“ auch an den Stellen, an denen diese 
Bauteile in die Wände eingreifen, nicht unter-
schritten werden. Auf den Widerstand gegen 
Stoßbeanspruchung kann in diesen Fällen je-
doch lokal verzichtet werden.

Sofern aufgrund des Eingreifens von Bauteilen 
ohne brennbare Baustoffe (zum Beispiel durch 
ungeschützte Stahlträger) die erforderliche Feu-
erwiderstandsklasse der Brand- und Brandbe-
kämpfungsabschnitte nicht erreicht wird, muss 
die Brandschutzplanung auf den Erhalt der er-
forderlichen Feuerwiderstandsklasse dieser 
Wände abgestellt werden. Eine lokale Schwä-
chung dieser Wände mit der Folge, dass die er-
forderliche Feuerwiderstandsklasse nicht mehr 
erreicht wird, sieht die   MIndBauRL auch für 
eingreifende Bauteile aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen nicht vor.



2975.10 Brandwände und Wände zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten

5.10.3 An- bzw. Abschluss bei Außenwänden

5.10.3

Im Bereich der Außenwände ist durch geeignete Maßnahmen eine Brandübertragung auf andere 
Brandabschnitte und Brandbekämpfungsabschnitte zu behindern.

Geeignete Maßnahmen sind z. B.:

• Ein mindestens 0,5 m vor der Außenwand vorstehender Teil der Brandwand oder der Wand, die 
Brandbekämpfungsabschnitte trennt, der einschließlich seiner Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen besteht,

• ein im Bereich der Brandwand oder der Wand, die Brandbekämpfungsabschnitte trennt, ange-
ordneter Außenwandabschnitt mit einer Breite von mindestens 1,0 m, der einschließlich seiner 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht.

Sofern die Außenwandbekleidung aus brennbaren Baustoffen durchlaufend angeordnet wird, gilt 
als geeignete Maßnahme eine auf beiden Seiten der Brandwand oder der Wand, die Brandbekämp-
fungsabschnitte trennt, auf einer Länge von jeweils 1,0 m angeordnete Wand in der Feuerwider-
standsklasse der trennenden Wand.

Zu 5.10.3

Die Anforderungen dienen der Behinderung der Brandausbreitung im Bereich der Außenwände. Die 
Anforderungen wurden aufgrund der geregelten Flächengrößen der Brandabschnitte und Brandbe-
kämpfungsabschnitte erforderlich.

Zu 5.10.3: An- bzw. Abschluss bei Außenwänden

Die Regelungen der   MIndBauRL sollen im Be-
reich der Außenwände bzw. Fassade den hori-
zontalen Brandüberschlag in andere BA und 
BBA erschweren.

B: RGer BBA�:DQG eLQVFKOLe�OLFK 
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Bild 5.10.3-1: Beispiel für eine geeignete Maßnahme, 
um im Bereich der Außenwand eine Brandübertragung 
auf andere BA und BBA zu verhindern
Die BW bzw. BBA-Wand steht mindestens 50 cm über die 
Außenwand vor und besteht einschließlich ihrer 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Bausto�en.
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BW oder BBA-Wand

1m

Außenwandab-
schnitt einschließlich 
seiner Bekleidung 
nichtbrennbar

BW oder BBA-Wand

1m

Außenwandab-
schnitt einschließlich 
seiner Bekleidung 
nichtbrennbar

Außenwandbekleidung

aus brennbaren

S tof f en

1m
1m

F  9 0 -A
F  9 0 -A

BW oder BBA-Wand

Außenwandab-
schnitt einschließlich 
seiner Bekleidung 
nichtbrennbar

BW oder BBA-Wand

1m

Bilder 5.10.3-2 bis 5.10.3-5: Beispiele für geeignete Maßnahmen, eine Brandübertragung auf andere BA und BBA 
im Bereich der Außenwände zu verhindern

Bild 5.10.3-2: Anordnung eines Außenwandabschnit-
tes mit einer Breite von 1 m, der einschließlich seiner 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Bausto�en besteht
In diesem Beispiel wurde die BW bzw. BBA-Wand bis zur 
Außenkante geführt, was aus Sicht des Brandschutzes die 
beste Lösung darstellt.

Bild 5.10.3-4: Alternative zu Bild 5.10.3-2
Es ist auch möglich, die BW nur bis zur Innenseite des 1 m 
breiten Außenwandabschnittes zu führen. Sinngemäß ist 
diese Alternative auch zu Bild 5.10.3-3 möglich. In diesem 
Fall muss die BW-Stirnseite jedoch auf volle Stirnseiten-
breite an den 1 m breiten Außenwandabschnitt anschlie-
ßen.

Bild 5.10.3-3: Alternative zu Bild 5.10.3-2
Der 1 m breite Außenwandabschnitt kann auch nur an 
einer Seite angeordnet werden

Bild 5.10.3-5: Beispiel für eine als geeignet angesehe-
ne Maßnahme bei einer durchlaufenden Außenwand-
bekleidung aus brennbaren Bausto�en
Der Schutzwert dieser Ausführung hängt von der Bauart 
der brennbaren Außenwandbekleidung ab. Obwohl hier 
mindestens ein Außenwandabschnitt auf beiden Seiten 
der BW oder BBA-Wand auf einer Länge von jeweils 1 m 
die Feuerwiderstandsklasse der trennenden Wand 
aufweist, besteht die Gefahr, dass der Brand diesen 
geschützten Außenwandstreifen wegen der durchlaufen-
den brennbaren Außenwandbekleidung überlaufen und 
in den anderen Abschnitt eindringen kann.
Diese Variante ist auch deshalb nicht optimal, weil von 
außen die Trennung der Abschnitte nicht erkennbar ist 
und Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr 
diese besondere Stelle nicht entsprechend schützen 
können.
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5.10.4 Gegenüberliegende feuerbeständige und nichtbrennbare Wände anstelle einer Brandwand

5.10.4

Anstelle einer inneren Brandwand sind zwei sich gegenüberstehende raumabschließende, feuerbe-
ständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen zulässig. Sie müssen voneinander unabhängig 
standsicher sein. Die diese Wände unterstützenden oder aussteifenden Bauteile sind mit der glei-
chen Feuerwiderstandsdauer auszuführen wie die tragenden Bauteile des zugeordneten Brandab-
schnitts.

Zu 5.10.4

Anstelle einer Brandwand werden zwei sich gegenüberstehende raumabschließende, feuerbeständige 
Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen für Industriebauten gleichwertig zugelassen. Damit wird dem 
Wunsch der Industrie, flexiblere Lösungen zu realisieren, nachgekommen. Eine dieser Wände muss 
0,50 m über Dach geführt werden.

Die Wände müssen mindestens so viel Abstand voneinander haben, dass sie im Brandfall nicht durch 
Einsturz oder thermisch bedingte Ausdehnung der jeweils aussteifenden Bauteile gefährdet werden. 
Alternativ können die beiden Wände konstruktiv so ausgebildet werden, z. B. durch Anordnung einer 
Sollbruchstelle, dass durch das Versagen einer der Wände im Brandfall die gegenüberliegende Wand in 
ihrer Funktion nicht beeinträchtig wird. Der Zwischenraum zwischen den beiden Wänden ist von 
brennbaren Baustoffen freizuhalten und darf nicht genutzt werden. Für Bauteile (z. B. Feuerschutztü-
ren oder -tore, Brandschutzverglasungen, Kabel- und Rohrabschottungen usw.), die Öffnungen in die-
sen Wänden schützen, muss die brandschutztechnische Eignung nachgewiesen sein.

Gegenüberliegende Gebäudeaußenwände, die zusammen die Schutzfunktionen einer Brandwand er-
füllen, können wie Wände anstelle von Brandwänden betrachtet und ausgeführt werden.

Zu 5.10.4: Gegenüberliegende feuerbeständige 
und nichtbrennbare Wände anstelle einer 
Brandwand

a) Gleichwertigkeit der Brandabschnitts-
trennung mit zwei feuerbeständigen 
Wänden

Als gleichwertiger Ersatz für eine innere BW 
wird die Anordnung von zwei sich gegenüber-
stehenden feuerbeständigen Wänden aus nicht-
brennbaren Baustoffen geregelt (BBA-Trenn-
wände fallen formal zunächst nicht unter diese 
Regelungen, siehe Abschnitt 7.3   MIndBauRL).

Die feuerbeständigen Wände können als Wände 
zur Trennung sowohl von BA als auch von BBA 
eingesetzt werden. Wenigstens eine dieser feuer-
beständigen Trennwände muss dabei mindes-
tens 50 cm über die Dachhaut geführt werden, 
um eine Brandausbreitung über die Dachfläche 
hinweg ausreichend zuverlässig zu unterbinden.

Diese Alternativmaßnahme zur Trennung von 
Brand- und Brandbekämpfungsabschnitten ent-
hält folgende Kompensationen:

• Der Verzicht auf den Widerstand gegen me-
chanische Stoßeinwirkungen, den Brand- und 
BBA-Trennwände aufweisen müssen, wird 
durch eine zweite feuerbeständige Trennwand 
kompensiert. Dabei ist sicherzustellen, dass 
beim Versagen einer dieser Trennwände nicht 
auch die andere so weit geschädigt wird, dass 
eine Übertragung von Feuer und Rauch zu 
befürchten ist.
Dazu sind brandlastfreie Mindestabstände 
zwischen den beiden Trennwänden erforder-
lich sowie geeignete Aussteifungen in den je-
weils zugeordneten Brand- bzw. Brandbe-
kämpfungsabschnitten.
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